
Beschluss (in geänderter Form):                                          
 
Der Stadtrat beschließt die Satzung über die Entsch ädigung ehrenamtlicher Bürgerinnen 
und Bürger (Entschädigungssatzung). 
 
 
Anmerkung: 
 
Es erfolgten Änderungen im § 3 der Entschädigungssatzung. 


